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RS OGH 1965/9/8 1Ob141/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1965

Norm

ABGB §833 A

Rechtssatz

Der Minderheitseigentümer ist ohne Zustimmung der übrigen Miteigentümer nicht befugt, zu der von ihm im

gemeinsamen Haus benützten Garage ein weiteres Garagentor durchbrechen zu lassen, und zwar gleichgültig, ob dies

als Maßnahme der ordentlichen Verwaltung oder als wichtige Veränderung angesehen wird.
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